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Wer hilft mir bei Fragen im Bereich der ärztlichen
Weiterbildung weiter?

Die Abteilung Weiter- und Fortbildung (AWF) der
FMH ist Anlaufstelle für alle Fragen im Bereich der
ärztlichen Weiter- und Fortbildung. Alle wichtigen
Informationen finden Sie auf unserer Homepage
(www.fmh.ch ➪ Weiter- und Fortbildung). Wir ste-
hen Ihnen aber auch zu Bürozeiten gerne persönlich
zur Verfügung (Elfenstrasse 18, Postfach 293, 3000
Bern 16, Tel. 031 359 11 11, Fax 031 359 11 12,
E-mail: fmhdipl@hin.ch).

Bitte beachten Sie auf unserer Homepage die
«Wegleitung FMH/BAG», welche im Hinblick auf die
Inkraftsetzung der bilateralen Verträge mit der EU
Auskunft gibt über
– den Erwerb von Ausbildungsdiplomen, Weiterbil-

dungstiteln und Fortbildungszertifikaten,
– die Anerkennung ausländischer Ausbildungs-

diplome und Weiterbildungstitel;
– die Zulassung zum Arztberuf in gesundheits-

polizeilicher, sozialversicherungsrechtlicher und
ausländerrechtlicher Hinsicht.

Welche Anforderungen muss ich für einen
bestimmten Weiterbildungstitel erfüllen?

Die allgemeinen und gemeinsamen Grundsätze der
ärztlichen Weiterbildung sind in der Weiterbildungs-
ordnung (WBO) geregelt. Daneben existieren 44 Wei-
terbildungsprogramme für jeden einzelnen Facharzt-
titel. Bitte nehmen Sie sich Zeit, das von Ihnen ge-
wählte Weiterbildungsprogramm zu studieren, damit
Sie über die spezifischen Anforderungen Ihres Curri-

culums informiert sind (allfällige Reihenfolge und
Kategorien der zu absolvierenden Weiterbildungs-
jahre, Besuch von Kursen, Erstellung von Publikatio-
nen, usw.). Die Liste der anerkannten Weiterbildungs-
stätten gibt darüber Auskunft, an welchen Institutio-
nen die Weiterbildung absolviert werden kann. Tätig-
keiten an Spitälern, Kliniken und Arztpraxen, die
nicht auf der Liste aufgeführt sind, werden Ihnen
nicht angerechnet! Stellen Sie bei der Anstellung si-
cher, dass Ihnen ein schriftlicher Arbeitsvertrag aus-
gehändigt wird und es sich um eine Weiterbildungs-
stelle handelt, für die Ihnen ein offizielles FMH-Zeug-
nis ausgestellt wird.

Kann ich mich auch im Ausland weiterbilden?

Holen Sie vor dem Antritt einer Stelle im Ausland
immer zuerst die Zustimmung der Titelkommission
ein, damit Sie mit der Anrechenbarkeit des Ausland-
aufenthaltes keine Schwierigkeiten erhalten. Grund-
sätzlich wird die Tätigkeit an gleichwertigen Weiter-
bildungsstätten im Ausland als Anteil der reglemen-
tarischen Weiterbildung anerkannt. Mindestens die
Hälfte der fachspezifischen Weiterbildung muss aller-
dings an anerkannten Weiterbildungsstätten in der
Schweiz absolviert werden. Beachten Sie allfällige
spezielle Vorschriften im Weiterbildungsprogramm
über die Definition der fachspezifischen Weiterbil-
dung, die Kategorie der Weiterbildungsstätten und die
Anrechenbarkeit von Operationen.

Kann ich meine Weiterbildung auch in Teilzeit
absolvieren?

Ja, unter folgenden Bedingungen: Anrechenbar sind
nur Arbeitspensen von mindestens 50%. Wenn sich
im Weiterbildungsprogramm keine spezielle Rege-
lung findet, gilt im übrigen folgendes:

Höchstens die Hälfte der fachspezifischen Weiter-
bildung kann in Teilzeit absolviert werden. Nicht-
fachspezifische Weiterbildung können Sie gänzlich in
Teilzeit leisten.

Viele Weiterbildungsprogramme lassen es bereits
zu, dass die ganze Weiterbildung in Teilzeit absolviert
werden kann.

Gibt es eine Mindestdauer für die Anrechnung
einer Weiterbildungsperiode?

Ja! Damit eine Weiterbildungsperiode angerechnet
werden kann, muss eine Mindestdauer von 6 Mona-
ten an der gleichen Weiterbildungsstätte ausgewiesen
werden (bei Teilzeit: Verlängerung pro rata). Aus-
nahmsweise sind pro Facharzttitel maximal 3 Kurz-
perioden von mindestens 3 Monaten zugelassen (für
einen Schwerpunkt ist 1 Kurzperiode anrechenbar).
Praxisassistenz und Militärdienst sind bereits ab einer
ununterbrochenen Dauer von 1 Monat anrechenbar
und zählen nicht als Kurzperiode.

Was Sie als Ärztin
oder Arzt über die
Weiterbildung unbe-
dingt wissen müssen
M. Giger a, S. Stöhr b, Ch. Hänggeli c

a Mitglied Zentralvorstand, Präsident KWFB
b Mitglied Zentralvorstand, Co-Präsidentin VSAO
c Fürsprecher, Leiter der Abteilung Weiter- und Fortbildung

Korrespondenz:
Christoph Hänggeli
FMH
Elfenstrasse 18
CH-3000 Bern 16
E-mail: ch@hin.ch
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Wird mir eine Volontärtätigkeit angerechnet?

Volontärtätigkeit wird Ihnen nur bis zu einer maxi-
malen Dauer von 3 Monaten angerechnet und zählt
in jedem Fall als Kurzperiode.

Wird mir meine Tätigkeit als Praxisassistent
oder Stellvertreter angerechnet?

Praxisassistenz und Stellvertretung werden Ihnen nur
und soweit angerechnet, als es im entsprechenden
Weiterbildungsprogramm vorgesehen ist. Im übrigen
gilt Art. 33 der Weiterbildungsordnung.

Muss ich das FMH-Zeugnis jedes Jahr der FMH
einschicken?

Nein! Senden Sie uns bitte keine Zeugnisse, bis Sie
sämtliche im Weiterbildungsprogramm geforderten
Belege vollständig gesammelt haben. Jede Weiter-
bildungsperiode muss mit einem anrechenbaren
FMH-Zeugnis und allfälligen fachspezifischen Zu-
satzblättern bestätigt sein. Der Weiterbildungsverant-
wortliche führt mindestens jedes Jahr ein Evalua-
tionsgespräch, dessen Ergebnisse in den offiziellen
Protokollblättern festzuhalten sind.

Kann ich die Weiterbildungsstätte auch bewerten?

Die FMH führt jedes Jahr eine Umfrage bei allen As-
sistentinnen und Assistenten durch, in der die Wei-
terbildungsstätte einer detaillierten Beurteilung un-
terzogen wird. Beteiligen Sie sich aktiv an dieser Um-
frage, damit allfällige Mängel in der Weiterbildung
behoben werden können.

Wie muss ich mein Titelgesuch einreichen?

Der Antrag zur Erteilung eines Facharzttitels ist aus-
schliesslich auf dem offiziellen Gesuchsformular zu-
handen der Titelkommission einzureichen. Prüfen Sie
anhand der untenstehenden Checkliste genau, ob Sie
sämtliche im Weiterbildungsprogramm geforderten
Unterlagen zusammengestellt haben. Reichen Sie
ausschliesslich gut lesbare Fotokopien aller geforder-
ten FMH-Zeugnisse einschliesslich allfälliger fach-
spezifischer Zusatzblätter und der dazugehörigen
Evaluationsprotokolle ein. Unvollständige Dossiers
und Originaldokumente müssen wir leider retournie-
ren! FMH-Zeugnisse können nur validiert werden,
wenn sie sowohl Ihre Unterschrift wie auch diejenige
des autorisierten Leiters der anerkannten Weiterbil-
dungsstätte enthalten.

Wann ändert sich ein Weiterbildungsprogramm?

Die Halbwertszeit in der Medizin ist sehr kurz. Dem-
entsprechend ändern die Anforderungen der einzel-
nen Weiterbildungsprogramme relativ rasch. Kon-
trollieren Sie regelmässig, ob das von Ihnen gewählte
Curriculum aktualisiert worden ist (www.fmh.ch).
Neue Anforderungen werden in aller Regel mit einer
Übergangszeit von 3 Jahren eingeführt. Das heisst,
wer innert 3 Jahren seit der Inkraftsetzung des neuen
Programmes die Weiterbildung beendet, kann nach
altem Programm abschliessen. Andernfalls sind die
Bedingungen des neuen Weiterbildungsprogrammes
zu erfüllen.

Muss ich die Facharztprüfung bestehen?

Alle Fachgesellschaften führen inzwischen eine Fach-
arztprüfung durch. Ob Sie an der Facharztprüfung
nur teilnehmen oder ob Sie diese bestehen müssen,
hängt vom jeweiligen Fachgebiet ab. Bitte beachten
Sie die einschlägigen Publikationen in der Schweize-
rischen Ärztezeitung und auf dem Internet. Die
Termine für die Facharztprüfung und die Anmelde-
modalitäten werden jeweils 6 Monate vorher in der
Schweizerischen Ärztezeitung publiziert.

Checkliste
aller Dokumente, die dem offiziellen Gesuch für
die Erteilung eines Facharzttitels/Schwerpunktes
FMH beigelegt werden müssen

Bitte nur gut lesbare Fotokopien und keine
Originaldokumente einschicken!

❐ eidg. Arztdiplom

❐ Dr.-Titel

❐ FMH-Zeugnisse
❐ Evaluationsprotokolle
❐ allfällige zusätzliche Evaluationsblätter der

Fachgesellschaft (wie z.B. Operationslisten)

❐ Nachweis Facharztprüfung

❐ allfällige Belege gemäss den speziellen Bestim-
mungen im Weiterbildungsprogramm
❐ wissenschaftliche Publikationen
❐ Weiter- bzw. Fortbildungskurse: Strahlen-

schutzkurs (Sachverstand/Sachkunde), Not-
fallkurs, Blockkurs, Ultraschallkurs usw.

❐ Jahresversammlungen/Kongressbesuche

Unvollständig eingereichte Dossiers und Origi-
naldokumente müssen wir leider unter Kosten-
folge retournieren!
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Muss ich als Mitglied der FMH Gebühren bezahlen?

Bitte beachten Sie unsere Gebührenordnung auf der
Homepage (www.fmh.ch). Als Mitglied der FMH pro-
fitieren Sie von folgenden Gratisdienstleistungen:
– Auskünfte und Beratungen in allen Weiter-

bildungsfragen (z.B. Anrechnung ausländischer
Weiterbildung);

– Erstellung eines Weiterbildungsplanes, anhand
dessen die Titelkommission Ihre bisherige Weiter-
bildung validiert und Sie auf die noch fehlenden
Weiterbildungsanforderungen hinweist.

Nichtmitgliedern müssen wir diese Aufwendungen in
Rechnung stellen.

Mit der nachstehenden Publikation setzt der Zentral-
vorstand der Verbindung der Schweizer Ärztinnen
und Ärzte folgende neue bzw. revidierte Facharzttitel,
Schwerpunkte sowie Fähigkeits- und Fertigkeitsaus-
weise per 1. Januar 2001 in Kraft:

Facharzttitel
– Allergologie und klinische Immunologie
– Anästhesiologie
– Arbeitsmedizin
– Endokrinologie/Diabetologie
– Hämatologie
– Kardiologie
– Klinische Pharmakologie und Toxikologie
– Medizinische Onkologie
– Nephrologie
– Nuklearmedizin
– Ophthalmologie
– Pneumologie
– Plastische und Wiederherstellungschirurgie
– Radiologie
– Radio-Onkologie / Strahlentherapie

Schwerpunkte
zu Gynäkologie und Geburtshilfe:
– Reproduktionsmedizin und gynäkologische

Endokrinologie
zu Radiologie:
– Pädiatrische Radiologie
– Diagnostische Neuroradiologie
– Invasive Neuroradiologie

Fähigkeitsausweise
– Tauchmedizin (SGHUM)

Fertigkeitsausweise
– Dosisintensives Röntgen (KHM)
– Dosisintensives Röntgen Angiologie (SGA)
– Dosisintensives Röntgen Kardiologie (SGK)
– Dosisintensives Röntgen Gynäkologie und

Geburtshilfe (SGGG)
– Labor (KHM)

Sämtliche Programme sind auf der Homepage der
FMH (www.fmh.ch ➩ Weiter- und Fortbildung ➩
WB-Programme) publiziert und lassen sich ohne
weiteres herunterladen oder ausdrucken. Wer keinen
Zugang zum Internet hat, kann die Programme bei
der Abteilung Weiter- und Fortbildung (Elfenstrasse
18, Postfach 293, 3000 Bern 16, Tel. 031 359 11 11,
E-mail: fmhdipl@hin.ch) bestellen.

Neue und revidierte Weiterbildungs-
programme per 1. Januar 2001


